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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Alternativenergien

In der Herbstession 2021 stiess eine Motion Cattaneo (fdp, TI) im Nationalrat auf grosse
Zustimmung. Diskussionslos und stillschweigend folgte die grosse Kammer dem Antrag
des Bundesrats und nahm das Anliegen an, das einen Bürokratieabbau bei der
Erstellung von Solaranlagen in Industrie- und Gewerbezonen forderte. Der Tessiner
Freisinnige verlangte in der Motion konkret, dass das Raumplanungsgesetz dahingehend
geändert wird, dass sämtliche Projekte für die Erstellung von Solaranlagen auf Dächern
und Fassaden in Industrie- und Gewerbezonen zukünftig kein Baubewilligungsverfahren
mehr durchlaufen müssen. Die derzeitige Regelung für ein einfaches Meldeverfahren
ohne Baubewilligungsprozess enthalte die Bedingung, dass die Solaranlagen «genügend
[an die Umgebung] angepasst» sein müssen. Diese Klausel setzt voraus, dass die Anlagen
nicht mehr als 20 cm über die Dachfläche emporragen und als einheitliche Fläche
zusammenhängen. Diese Bedingungen seien insbesondere in Bau- und
Landwirtschaftszonen erfüllt, könnten jedoch bei den häufig anzutreffenden
Flachdächern bei Industrie- und Gewerbegebäuden kaum eingehalten werden: Dort sei
es üblich, Träger für die Solaranlagen zu montieren, welche die 20 cm-Grenze nicht
einhalten würden, erklärte der Tessiner weiter. Daher sollten diese Bedingungen für
Anlagen in jenen Zonen zukünftig nicht mehr gelten. 1
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1) AB NR, 2021, S. 2085; CdT, 14.8.21
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